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2.6.13 § 44a Pflicht zur Bauanzeige, Solaranlagen
1 Geringfügige Bauvorhaben und Solaranlagen, welche die nachbarlichen und die öffentlichen
Interessen nicht erheblich berühren, sind der zuständigen Gemeindebehörde mit einer Bauanzeige
zu melden.
2 Die Gemeindebehörde teilt die Anzeigen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen
umgehend der Baudirektion mit.
3 Erhebt die zuständige Behörde innert 20 Tagen seit Empfang der Bauanzeige durch die
Gemeindebehörde keine Einwendungen, darf das Vorhaben ausgeführt werden.
4 Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler Bedeutung
bedürfen stets einer Baubewilligung. Sie dürfen solche Denkmäler nicht wesentlich
beeinträchtigen.
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